
Il--- 3 'r21f der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalr~tes 
XIlI. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 22. Okt.1974" 

der Abgeordneten DroErmacora, ~~~kl,11\ 
und Genossen ' 

an den Bundesminister fÜr Justiz 

betreffend Strafvollzug 

Trotz des Strafvollzugsgesetzes häu:f;en sich Klagen über 

Disziplinarstrafen ~ährend des Strafvo11zuges. Dies~n St~afen 

hilft das interne Beschwerdesystem kaum ab. Oft hört man 

K1agen, daß Beschwerden nicht an das Bundesministerium für 

Justiz ge1angen, oft Beschwerden, daß Strafen willkürlich 

verhängt würden" Das besondere Gewaltverhältnis p in dem sich 

ein Strafgefangener befindet,rechtfertigt noch nicht, daß 

Disziplinarstrafen während des StJ:afvollzuges diesen erheb

lich erschwerdeno Daher stelleri die nachstehenden Abgeordneten 

, ,"l<:fo1gende 

An fra g eg 

1. Wie viele Strafen werden von den Strafvollzugsorganen in 

den Strafanstalten jährlich durchschnittlich,verhängt? 

,'2e, Wie viele Beschwerden hatte das Bundesministerium für Justiz 

vom 10 Jänner 1973. bis Oktober 1974 zu erledigen, die sich 

auf Strafen während deos Strafvollzuges beziehen? 

3. Wie viele Beschwerden wurden zurück- oder abgewiesen? 

4. Wi~vielen Beschwerden wurde stattgegeben? 

5. liie' viele Strafen-während des Strafvollzuges betrafen ein

und dieselbe Person? 
, , 

6. Ist bei der Verhängung eine-r Strafe innerhalb "des Sträfvoll-

zugssystems ein "fair trial" gewährleistet und wenn ja, '\vorin 

besteht dieses? 
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